
 

Beratungsergebnis: 
 

Gremium Sitzung am Top Öffentlich:  Einstimmig:  Ja-Stimmen:  

     Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  
     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

   siehe Rückseite:      
 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024 XVII/3824  

 
 

Aktenzeichen: 30-3/Az/Ki Datum: 25.01.2024 Hinweis:   
   
   
Beratungsfolge:   Stadtrat     
 
 

 
Wahl eines ehrenamtlichen Richters für das Sozialgericht in Speyer 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Für die Amtszeit 01.05.2024 bis 30.04.2029 wird für die Wahl der ehrenamtlichen 
Richter/innen am Sozialgericht Speyer folgende Person vorgeschlagen: 
 
 
Hoppenrath Thomas Kurt Otto Karl 
geb. am 24.04.1948 in Güstrow 
67227 Frankenthal (Pfalz), Mozartstraße 15 
 
 
 



-2- 
 

  
Begründung: 
 
Für die Kammern für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes sind Vorschlagslisten von den Kreisen und kreisfreien Städten gemäß 
§ 14 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) aufzustellen. 
 
Der Präsident des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz hat die Stadtverwaltung 
Frankenthal (Pfalz) aufgefordert, für die 5-jährige Amtszeit für das Sozialgericht 
Speyer einen ehrenamtlichen Richter vorzuschlagen, da die Amtszeit des von der 
Stadt Frankenthal (Pfalz) vorgeschlagenen ehrenamtlichen Richters, Herrn Thomas 
Hoppenrath am 30.04.2024 enden wird. 
 
Herr Hoppenrath hat weiterhin Interesse und hat sich in seinem Personalbogen vom 
21.11.2023 bereit erklärt, trotz Erreichen der Regelaltersgrenze (zum Amtsantritt äl-
ter als 67 Jahre), im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGG, die Wahl annehmen zu wol-
len. 
 
Seine neue Amtszeit würde am 01.05.2024 beginnen. 
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister 
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